
rL 'C:6 . fer Beilafen zu den steno~~~nhischen Protokollen des 

Bune, esrates 

B e r ich t 

des Finanzausschusses 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 6. März /1969 
über ein Bundescesetz, betr~ffenc die Finanzierung der Tauern­

autobahn im Absc1mi tt Eben im Pongau bis Renm.reg (Tauern­

autobabn-Finauzierungsgesetz) 

Mit dem vorliegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 

soll im Interesse einer Beschleunigung der ErI'ichtung der 

Tauernautobahn für den Bau des '.'richtigsten und vordinglich­

steu Streckenteiles, nämlich der Scheitelstrecke, der weg 

einer Finanzierung durch Kreditoperationen fiber eine Kapital­

gesellschaft beschritten werden. 

Nach den Erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage 

unterliegen von der gegenstän~lichen Vorlage § 5 und § 8, so­

weit er sich auf § 5 bezieht, im Sinne des Art. 42 Abs. 5 
B.-VG. nicht der Beschlußfassung durch den Bundesrat. 

Der Finanzausschuß hat die Vorlage in seiner Sitzung vom 

12. I-lärz 1969 in Verhan(~lunb genoDlDen und einstimmig be­

schlossen, eem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu 

erhoben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit der Finanzaus­

schuß den Antre.ß, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 6. März 

1969 über ein Bundesgesetz, 'betreffend die Finanzierung der 

Tauernautobahn im A.bschri tt Eben im Pongau bis Renm.feg (Tauern­

autobahn-Finanzierunssgesetz), wird - soweit er dem Ein­

spruchsrecht des Bundesrates unterliegt - kein Einspruch er­

hoben. 

Wien~ am 12. M~rz 1969 

Franz M a y e r 
Berichterstatter 

P 0 r g e s 
Obmann 
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